
 
 
Hinweise zur Anmeldung der Eheschließung  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmeldung zur Eheschließung kann im Standesamt jeder Gemeinde, in der einer 
der Verlobten einen Wohnsitz (Neben- oder Hauptwohnsitz) hat, erfolgen. 
 
Grundsätzlich müssen beide Verlobte bei der Anmeldung persönlich anwesend sein. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, da die Anmeldung einige Zeit in Anspruch nimmt. 
 
Die Eheschließung selber kann auf Wunsch auch bei einem anderen Standesamt 
stattfinden. Dieses Standesamt wird dann vom Standesamt, bei dem die Anmeldung 
der Eheschließung stattgefunden hat, ermächtigt, die Eheschließung vorzunehmen. 
 
Wenn Sie heiraten wollen und nicht genau wissen, welche Unterlagen Sie benötigen, 
dann beantworten Sie bitte den Fragebogen (unter: „Welche Unterlagen brauche ich zur 
Anmeldung der Eheschließung?“) und schicken ihn ab.  
Wir werden Ihnen dann umgehend eine Aufstellung der benötigten Dokumente 
zusenden. 
 
 
 
Weitere Informationen unter Telefon 07541/9708-21. 


